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1. Einleitung 

1.1 Anlass der Untersuchung und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Stegen plant ein Baugebiet am östlichen Rand des Ortsteils Oberbirken. Das 
Plangebiet weist eine Größe von ca.3 ha auf und umfasst den bestehenden Nadelhof als 
ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen sowie angrenzendes Gelände. Das Bauvorhaben 
soll eine städtebauliche Arrondierung darstellen.  

Durch das Vorhaben ist mit einer Überbauung und Versiegelung durch bauliche Anlagen 
sowie durch die Anlage von Stellplätzen und wegebauliche Erschließung zu rechnen. 

Gemäß § 44 BNatSchG ist zu prüfen, ob durch das Bauvorhaben artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände eingehalten werden. 

Der vorliegende Bericht umfasst: 

1. Die Ergebnisse der eigenen durchgeführten artenschutzrechtlichen Untersuchungen der 
relevanten Tiergruppen, darunter  

 europäische Vogelarten und ihre Lebensräume  

 Brutvogelarten der Rote Liste BRD und Baden-Württemberg mit Status 0, 1, 2, 
3, R (Grünberg et al. 2015, Bauer et al. 2016) 

 europäisch geschützte Arten des Anhangs II und IV der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie und ihre Lebensstätten, darunter Zauneidechse, 
Schmetterlinge sowie Beobachtungen zu möglichen Vorkommen von 
Fledermäusen. 

 streng geschützte Arten nach BNatSchG 
Diese Tiergruppen dienen als Grundlage zur Beurteilung der entsprechenden 
Verbotstatbestände. Außerdem wurden die im Rahmen einer im März 2020 von Herrn Dipl.-
Biol. Ondraczek durchgeführten artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung genannten 
relevanten Vogelarten gezielt auf ihr Vorkommen untersucht (e-mail vom 29.05.2020). 
 
2. Die Ermittlung und Bewertung der artspezifischen Konflikte, sowie die spezifischen 

Verbotstatbestände.  
 

3. Die Ausarbeitung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen und, wenn 
erforderlich, auch CEF-Maßnahmen im Falle, dass Verbotstatbestände eintreten.  

1.2 Artenschutzrechtliche Bestimmungen 

Die rechtlichen Grundlagen der Artenschutzprüfung werden insbesondere im Kapitel 5 „Schutz 
der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope“ und hier 
insbesondere in den §§ 44 (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- 
und Pflanzenarten) und 45 (Ausnahmen) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
geregelt. 

Diese Vorschriften werden in § 44 Abs. 1 konkret genannt. Demnach ist es verboten: 

wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot), 
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 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(Störungsverbot), 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
(Schädigungsverbot). 

In § 44 Abs. 5 wird für nach § 17 zulässige Eingriffe relativiert, dass keine Verstöße gegen das 
Verbot nach Abs. 1 vorliegen, wenn betreffend 

 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot, s.o.) 
die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 
werden kann. 

 Abs. 1 Nr. 2 (Verletzungs- und Tötungsverbot, s.o.) 
die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 
beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. 

 Abs. 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot, s.o.) 
die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können dazu auch vorgezogene Ausgleichmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) festgesetzt werden. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG mit Bezug auf die 
streng geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Ausnahme-
voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 

2. Untersuchungsraum 

Das Plangebiet umfasst den gesamten östlichen Rand des Ortsteils Oberbirken der 
Gemeinde Stegen (Karte 1). 

 
Karte 1: Lage des Plangebiets, rot umrandet. 
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Es wird durch ein altes, landwirtschaftlichen Anwesen, den eigentlichen Nadelhof im 
mittleren Teilbereich des Plangebiets, zweigeteilt. Nördlich davon befindet sich ein Bereich 
mit intensiv genutztem, artenarmem Wiesengrünland, dessen Grenze im Osten durch einen 
in Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden Graben mit typischer Vegetation gebildet wird. Im 
nördlichen Ende ist ein durch einen schmalen in Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden, 
schmalen Graben getrennte, mäßig artenreiche Fettwiese mit Übergängen zu feuchtem 
Wiesengrünland auszumachen. Der Teilbereich südlich des Nadelhofs weist ebenfalls 
überwiegend artenarmes Intensivgrünland auf sowie Ackerland. Entlang des Weges und am 
Rand des Intensivgrünlands nördlich, südlich und westlich vom Nadelhof ist je eine Reihe 
alter Obstbäume auszumachen.  

3. Methodik der Datenerfassung  

Aufgrund des Zeitpunkts der Auftragsvergabe konnten die Untersuchungen im Gelände erst 
Ende April beginnen. Im Gelände wurden alle Habitatstrukturen begutachtet, 
schwerpunktmäßig jedoch solche, die für das Vorkommen relevanter Tiergruppen von 
Bedeutung sind. Dazu gehören die Obstbäume entlang der Wege, besonders jene mit 
Baumhöhlen sowie Feldhecken entlang der Gärten, Holzstapel, alte Gebäude, der 
Getreideacker u.a.  

In der artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung (H. Ondrascek) vom März 2020 wurde 
aufgrund des Vorkommens von Baumhöhlen mit angrenzendem Grünland sowie alter 
Gebäude das potenzielle Vorkommen von folgenden relevanten Tierarten angegeben: 

 Spechtvögel: Grünspecht (Picus viridis) und Wendehals (Jynx torquila).  

 Eulenvögel: Steinkauz (Athene noctua), Schleiereule (Tyto alba) (alte Gebäude im 
Gelände vom Nagelhof) und Waldohreule (Asio otus). 

 Weitere Höhlenbrüter: Wendehals (Upupa epops) und Star (Sturnus vulgaris). 

 Zauneidechse (Lacerta agilis). 

3.1 Vögel 

Die Erfassung der vorkommenden Vögel wurde nach den Methodenstandards von 
SÜDBECK et al. (2005) in Form einer Linienkartierung durchgeführt und die Daten aller 
Beobachtungen notiert und ausgewertet. Dabei wurde das gesamte Gelände bei jeder 
Begehung entlang der gleichen Pfade begangen. Für die Erfassung der Vögel wurden vier 
Termine angesetzt. Die Begehungen fanden am 24.04., 16.05., 22.06. und 16.07. in den 
frühen Morgenstunden zwischen 5:00 und 8:00 Uhr statt. Aufgrund des Zeitpunkts der 
Auftragsvergabe konnten die Nachweise der Eulenvögel nicht -wie sonst üblich – Anfang 
März bis Mitte April durchgeführt werden. Da jedoch der Steinkauz Territorialverhalten mit 
Reviergesang auch außerhalb der Fortpflanzungszeit zeigt, war eine spätere 
Nachtbegehung möglich. Diese wurde am 26.06. von 21 bis 22:30 Uhr durchgeführt. Für den 
Nachweis vom Steinkauz wurde eine Klangatrappe eingesetzt. Am selben Termin wurde 
nach einem möglichen Vorkommen von Schleiereule um den eigentlichen Nadelhof 
geschaut. Ein Vorkommen von Waldohreule im Plangebiet wurde aufgrund der vorhandenen 
Habitatstrukturen von Anfang an ausgeschlossen.  

Bei den Begehungen wurden die einzelnen Baumhöhlen soweit einsehbar kontrolliert, bei 
den höher gelegenen Baumhöhlen wurde durch Beobachtung des Ein- und Abflugs einer 
Vogelart auf eine Besetzung der Baumhöhle geschlossen. Außerdem wurden die Bäume 
und umgebenden Hecken der Gärten und Gebäudenischen auf Nester abgesucht.  
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3.2 Zauneidechse 

Die Zauneidechse ist ein „Habitatkomplexbewohner“. Daher erfolgte die Erfassung durch 
Sichtung sowohl entlang vorkommender Strukturen als auch durch gezielte Nachsuche in 
geeigneten Teilhabitaten, beispielsweise vegetationsfreie, besonnte Bereiche und 
Wiesenabschnitte, Holzstapel und Schotterflächen. Hierbei wurden jahres- und tageszeitliche 
Hauptaktivitätsphasen sowie artspezifisches Verhalten berücksichtigt. Insgesamt wurden 4 
Begehungen á 2 Std. durchgeführt, die am 15.05.und 29.06. zwischen 11 und 13 Uhr und 
am 29.07 und 06.08. aufgrund der großen Hitze bereits um 9 Uhr stattfanden.  

3.3 Fledermäuse 

Die genannte artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung sah keinen Nachweis für 
Fledermäuse vor. Dennoch wurden im Rahmen der Nachtbegehung am 26.06. auch gezielt 
Beobachtungen für ein mögliches Vorkommen von Fledermäusen im und um die alten 
Gebäude des eigentlichen Nadelhofs sowie an Bäumen mit Baumhöhlen gemacht, da diese 
als potenziell geeignete Fledermausquartiere angesehen werden.  

3.4 Schmetterlinge 

Das Plangebiet weist nur im nördlichen Teil innerhalb der fragmentarischen feuchten Wiese 
mit geringem Vorkommen von Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) einen 
geeigneten Lebensraum für relevante Schmetterlingsarten. Es handelt sich um den Dunklen 
Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous) und den Hellen Ameisen-Bläuling (Maculinea 

teleius), die als streng geschützte Arten und Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie eingestuft 
sind. Ein Vorkommen des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar), ebenfalls eine streng 
geschützte Art und Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie, wird aufgrund des Fehlens der 
geeigneten Raupenfutterpflanzen (Ampfer-Arten) ausgeschlossen, sodass nach dieser Art 

nicht gesucht wurde. 

4. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen für die genannten 
Tiergruppen im Einzelnen dargestellt.  

4.1 Tiergruppe der Vögel  

Für diese Tiergruppe stellen die mittelalten bis alten Obstbäume entlang der Wege und 
innerhalb des Nadelhofs sowie die Gebäude innerhalb des Hofgeländes bedeutende 
Habitatstrukturen dar, die als Brut- und Nahrungsraum für einige Vogelarten geeignet sind. 
Das umgebende, artenarme und dichtwüchsige Intensivgrünland ist als Brut- und 
Nahrungsraum für Vogelarten nicht geeignet. Im weiteren Umfeld außerhalb des Plangebiets 
befinden sich mäßig artenreiche Fettwiesen, die geringfügig artenreicher sind und als 
Nahrungsraum genutzt werden können. Im südlichen Teil des Plangebiets kommt ein 
Getreideacker vor, der jedoch zu dicht eingesät ist und ebenso wie das Intensivgrünland 
nicht als Lebensraum für die Feldlerche geeignet ist. 

Die folgenden Fotos geben einen Eindruck der vorhandenen Habitatstrukturen im 
Plangebiet. 
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Abb. 1: Blick vom Nadelhof nach Westen mit Intensivgrünland (hier gemäht) und einer Obstbaumreihe am Rand 
der Wiese und entlang des Weges. Im Vordergrund alter Apfelbaum mit einer besetzten Baumhöhle 
(Gartenrotschwanz) und mehrere Fäulnishöhlen. 29.07.2020. L. Steiner.  
 
 

 
Abb. 2: Intensivgrünland mit randlicher Obstbaumreihe mit Blick auf die Gebäude vom Nadelhof. Die Scheune 
(linkes Gebäude im Hintergrund) weist eine große Kolonie an nistenden Haussperlingen auf. 24.04.2020. L. Steiner 
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Abb. 3: Verschiedene Höhlenbäume im Plangebiet. Die linke Baumhöhle wurde später von Hornissen besetzt. 
24.04.2020. L. Steiner 

 

 
Abb. 4: Artenarmes, dichtes Intensivgrünlang um das Hofgelände des Nadelhofs. 16.05.2020. L. Steiner. 
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Abb. 5: Blick auf das südöstliche Ende von Nadelhof. Im Vordergrund ein ausladender Walnussbaum mit einem 
unbesetzten Nest (möglicherweise Elster). 29.07.2020. L. Steiner 

 

Die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung (H. Ondrascek) genannten 
Vogelarten Wendehals (Upupa epops), Spechtvögel und Eulenvogel wurden nicht im 
Plangebiet festgestellt. Diese Arten benötigen größere Höhlen. Die größten Höhlen (siehe 
Abb. 2) weisen eine zu geringe Tiefe auf, so dass ein Vorkommen dieser Arten 
ausgeschlossen werden kann. Der Steinkauz wurde auch mit Einsatz einer Klangatrappe 
nicht nachgewiesen. Das Vorkommen einer Schleiereule im Giebelbereich des Gebäudes im 
südöstlichen Rand des Hofgeländes kann nicht ausgeschlossen werden, obwohl kein 
Nachweis durch Sichtung erbracht werden konnte. Die Baumhöhlen der genannten 
Obstbäume werden dennoch von verschiedenen Höhlenbrütern genutzt, darunter 
Kohlmeisen (Parus major) und Blaumeisen (Cyanistes caeruleus), Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicurus) und Star (Sturnus vulgaris). Eine sehr große Kolonie von 
Haussperlinge (Passer domesticus) nutzt die Nischen in Dach der Scheune. 
Rauchschwalben (Hirundo rustica) nisten ebenfalls innerhalb des Hofgeländes, wo sie an 
verschiedenen Gebäudeteilen ihre Nester gebaut haben. Ein singendes Bluthänfling-
Männchen wurde im Teilbereich südlich des Nagelhofs beobachtet. 

In der folgenden Tabelle 1 werden die Beobachtungen aller Begehungen zusammengestellt.   

Tabelle 1: Beobachtete Vogelarten im Plangebiet mit Angaben zur Gefährdung und Schtzstatus. 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name § BNatSchG VS-RL 
Art. 1 

RL-BW 
2016 

RL-BRD 
2016 

Amsel Turdus merula 
b 

- * * 

Blaumeise Parus caeruleus 
b 

- * * 

Bluthänfling Carduelis cannabina 
b 

- 2 3 

Elster Pica pica 
b 

- * * 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 
b 

- V V 
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Haussperling Passer domersticus 
b 

- V V 

Kohlmeise Parus major b - * * 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 
b 

- 3 3 

Star Sturnus vulgaris 
b 

- * 3 

Schutzstatus: b= besonders geschützt. Gefährdung: RL: * - nicht gefährdet, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark 
gefährdet, 3 – gefährdet, V- Vorwarnliste, R – selten, D - Daten defizitär, G - Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes) (Bauer et al. 2016, Grüneberg et al. 2016, Kühnel et al. 2009, Laufer 2007). 
 

Von diesen in der Tabelle 1 aufgeführten Vogelarten wurden singende, revieranzeigende 
Männchen nachgewiesen bzw. adulte Vögel direkt im Nest beobachtet.   
In der nächtlichen Begehung wurden keine nachtaktiven Vogelarten festgestellt, die sich im 
Plangebiet aufgehalten haben.  

Vogelarten von Anhang I der Vogelschutzrichtlinie wurden nicht festgestellt.  

4.2 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Die Zauneidechse stellt verschiedene Anforderungen an den Lebensraum, da sie 
unterschiedliche Bereiche zur Nahrungssuche, Paarung, Eiablage und für Verstecke 
benötigt. Aus diesem Grund ist der Lebensraum der Zauneidechse als Habitatkomplex zu 
verstehen. Sie steht bundesweit auf der Roten Liste und im Anhang IV der FFH-Richtlinie. 
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist sie streng geschützt. In Baden-
Württemberg weist diese Art Schwerpunkte der Verbreitung in den Flusstälern von Rhein, 
Neckar und Donau sowie deren planar-kollinen Randzonen. An klimatisch günstigen 
Standorten dringt sie auch bis 1000 m ü. NN vor. In Baden-Württemberg ist sie die 
Reptilienart mit den stärksten Rückgängen. 

Im Plangebiet erfüllt ausschließlich der westliche Bereich des Nadelhofs selbst mit den 
Kleingärten und ihren Kleinstrukturen sowie die im Norden angrenzende Schotterfläche mit 
Holzstapel als Ganzes die Bedingungen eines geeigneten Habitatkomplexes als eine 
ökologisch funktionale Einheit für diese Art. 

Nachgewiesen wurde lediglich in einer Begehung vom 29.06. ein adultes, männliches 
Individuum im südwestlichen Teil des Nagelhofgeländes. Jungtiere konnten nicht 
nachgewiesen werden.  
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Abb. 6: Habitatkomplex der Zauneidechse am nördlichen Teil vom Nadelhof. 27.09.2020. L. Steiner.  

 

4.3 Schmetterlinge 

Aufgrund des Vorkommens vom Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) in der Wiese 
im nördlichen Ende des Plangebiets wurde das mögliche Vorkommen vom Dunklen oder 
Hellen Ameisen-Bläuling geprüft, da diese Art für beide Arten als wichtigste 
Raupenfutterpflanze dient. Die Bestände dieser krautigen Art sind in der genannten Wiese 
relativ klein. Beobachtungen von Imagines dieser Schmetterlingsarten wurden nicht 
gemacht, ebenso wenig wie von ihren Raupen. Nach Angaben der Landesdatenbank für 
Schmetterlinge Baden-Württemberg liegen keine Nachweise für diese Arten in der Gemeinde 
Stegen vor. Ein Vorkommen dieser streng geschützten, Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie 
ist im Vorhabensgebiet auszuschließen. 

4.4 Fledermäuse 

In der artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung werden Fledermäuse als zu 
untersuchende Tiergruppe nicht genannt. Baumhöhlen, Fäulnishöhlen an den Obstbäumen 
sowie Nischen an Gebäuden des Nadelhofs sind Habitatstrukturen, die von Fledermäusen 
als Sommer- oder Winterquartier bzw. auch von kleineren Fledermausgruppen (z.B. 
Paarungsgesellschaften) genutzt werden können und sind daher Habitatstrukturen mit 
Quartierpotenzial und weisen auf ein potenzielles Vorkommen von Fledermäusen hin. In 
beiden Nachtbegehungen wurden Fledermäuse innerhalb des Geländes vom Nadelhof und 
im näheren Umfeld beobachtet, ohne genaue Angaben machen zu können ob die genannten 
Strukturen tatsächlich als Quartier genutzt wurden oder ob sich diese Fledermäuse aus dem 
nahe gelegenen Wald ausschließlich zur Nahrungssuchte in diesem Gebiet aufhielten. 
Aufgrund der vorhandenen Strukturen wird jedoch ein Vorkommen im Plangebiet 
angenommen. 
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Abb. 7: Baumhöhlen alter Apfelbäume nordwestlich vom Nadelhof, die als potenzielle Quartiere für Fledermäuse 
in Frage kommen. 16.05.2020. L. Steiner. 

5. Konfliktpotenzial 

Gemäß §44 (1) Nr. 3 BNatSchG ist es verboten die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
besonders geschützten Tierarten zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Alle 
Vogelarten gehören zu den besonders geschützten Tierarten einige sind zusätzlich auch 
nach Anhang II oder IV der FFH-Richtlinie geschützt. Fledermäuse und die Zauneidechse 
sind außerdem streng geschützt und Arten nach der FFH-Richtlinie Anhang II oder IV.  

Für die untersuchten Tiergruppen der Vögel, Zauneidechsen und Fledermäuse sind durch 
die Erschließung und Bebauung des Plangebiets folgende Auswirkungen zu erwarten:  

 Baulich bedingte Auswirkungen, die zur Bauzeit auftreten,  

 anlagebedingte Auswirkungen, die durch die Bebauung selbst auftreten, und 
schließlich 

 betriebsbedingte Auswirkungen. 

Bei der Konfliktanalyse wird das eigentliche Hofgelände vom Nadelhof nicht mit einbezogen, 
da dieser nach Aussagen des federführenden Planungsbüros und der Gemeinde Stegen 
nicht durch Erschließung, Neu- bzw. Umbauten tangiert ist.  

Die Zauneidechse wurde nur innerhalb des eigentlichen Hofgeländes des Nadelhofs 
nachgewiesen, so dass diese Art von der Bautätigkeit nicht betroffen ist. Sie wird daher in 
den folgenden Ausführungen nicht weiter berücksichtigt. Die Analyse des Konfliktpotenzials 

bezieht sich somit auf die Tiergruppen der Vögel und Fledermäuse. 
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5.1 Baubedingtes Konfliktpotenzial 

Das sind z.B. Auswirkungen, die durch den Bau von Wegen zur Erschließung des 
Baugrundstücks auftreten. Das Plangebiet weist bereits einige Wege entlang der nördlichen, 
westlichen und südöstlichen Grenze sowie zwei unterschiedlich breite Wege, die es in Ost-
West- bzw. Nordwest-Südost-Richtung durchqueren. Aus diesem Grund wird davon 
ausgegangen, dass keine nennenswerte baubedingte Flächeninanspruchnahme für die 
Einrichtung einer Baustraße notwendig wird. Bei der Erschließung der Bauplätze könnten 
einige der alten Obstbäume mit Höhlen im Weg stehen und müssten entfernt werden. 
Dadurch ist eine baubedingte Zerstörung von Lebensstätten für die untersuchten Vögel und 
Fledermäuse zu erwarten.  

Für die nachtaktiven Fledermäuse ergeben sich baubedingte Auswirkungen bei der Jagd und 

Nahrungssuche durch nächtliche Licht- oder Lärmemissionen, da das Plangebiet am Rand der 

Siedlung grenzt und ins unbeleuchtete Offenland übergeht.  

5.2 Anlagebedingtes Konfliktpotenzial 

Als solches kommt der unmittelbare Verlust von Lebensräumen durch den Bau von 
Stellplätzen und Gebäude in Frage.  

5.2.1 Vögel 

Von den nachgewiesenen Vogelarten nutzen die genannten Meisen-Arten, Amsel, Star, 
Bluthänfling und Gartenrotschwanz das Gebiet als Brutraum und zur Nahrungssuche. Die 
Rauchschwalbe und der Haussperling nisten im Gelände des Nagelhofs und nutzen die 
Umgebung zur Nahrungssuche. Durch die Errichtung von Gebäuden werden Flächen in 
Anspruch genommen, in denen alte Obstbäume vorkommen und von den festgestellten 

Vogelarten als Brut- und Nahrungsraum genutzt werden. 

Durch die Fällung von Obstbäumen wird der Brutraum der genannten Vogelarten zerstört. 
Außerdem kann es dabei zur Tötung einzelner Individuen kommen.  

5.2.2 Fledermäuse 

Anlagebedingt werden Flächen in Anspruch genommen, die derzeit randlich mit 
Obstgehölzen bestanden sind. Diese Gehölze können von Fledermäusen zur Jagd 
aufgesucht, beim Transferflug als Leitstruktur genutzt werden und sie weisen auch einzelne 
potenzielle Fledermausquartiere auf. 

Verlust von Fledermausquartieren 

Am Rand der zu bebauenden Fläche befinden sich Obstbaumreihen, die potentielle 
Fledermausquartiere aufweisen. Hinweise auf eine aktuelle Besiedlung durch Einzeltieren 
bzw. Fledermausgesellschaften liegen aufgrund fehlender gezielter Untersuchungen nicht vor, 
jedoch ist eine sporadische Nutzung der vorhandenen Quartiere durch Einzeltiere während 
des Sommerhalbjahres durchaus möglich.  

Einzeltiere einiger Fledermausarten können Baumquartiere nutzen. Mit dem Roden dieser 
Bäume werden somit potenzielle Fledermausquartiere zerstört. Sofern sich zum 
Rodungszeitpunkt Fledermäuse in diesen Quartieren aufhalten, können diese beim Roden 
verletzt oder getötet werden. 

Verlust von Jagdhabitaten 

Die gesamte Fläche ist für alle vorkommenden Fledermausarten als Jagdhabitat geeignet. Mit 
der Rodung von Gehölzbeständen gehen somit Jagdhabitate besonders für diejenigen 



14 
IFÖ Dr. L. Steiner 

Fledermausarten verloren, die strukturgebunden jagen. Der Verlust von Jagdhabitaten ist 
jedoch nur dann artenschutzrechtlich relevant, wenn essentielle Jagdhabitate verloren gehen 
und damit eine Schädigung der Lebensstätte (des Wochenstuben- oder Paarungsquartiers) 
einhergeht. Im vorliegenden Fall ist jedoch auszuschließen, dass essentielle Jagdhabitate in 
der gesamten Lebensstätte so stark geschädigt werden, dass die Funktion einer Fledermaus-
Lebensstätte erheblich beeinträchtigt würde.  

Verlust von Leitstrukturen 

Für stark strukturgebundene Fledermausarten sind Leitstrukturen zwischen Quartieren und 
Jagdgebieten von großer Bedeutung. Entfallen solche Leitstrukturen kann auch die Funktion 
eines Quartiers beeinträchtigt werden, wenn die essentiellen Jagdgebiete im Umfeld nicht 
mehr oder nur noch auf größeren Umwegen erreicht werden können.  

Die Obstbaumreihen am Rand des Intensivgrünlands erfüllen durchaus die Funktion von 
Leitstrukturen und stellen eine Verbindung vom siedlungsnahen Bereich zum Offenland dar, 
so dass der Verlust der Obstbaumreihen als ein Verlust von zentralen Leitstrukturen eingestuft 
wird. 

Fazit des anlagebedingten Konfliktpotenzials  

Negative Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse sind durch folgende anlagebedingten 
Wirkprozesse möglich: 

 Verlust von Nisthöhlen und Einzelquartieren durch Fällung von Bäumen bei 
Flächeninanspruchnahme. 

 Tötung von Vögeln und Fledermäusen bei Rodung von Höhlen- und Quartierbäumen. 

5.3 Betriebsbedingtes Konfliktpotenzial 

5.3.1 Vögel 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Störungen, die durch die Nutzung des Geländes als 
Garten und zur Freizeitaktivität vor allem in der Paarungs- und Brutzeit der Vögel verursacht 
werden. Da das Plangebiet am Rand der Siedlung liegt und im räumlichen Verbund mit dem 
angrenzenden Umfeld steht, in dem teilweise ähnliche Strukturen vorkommen, können die 
nachgewiesenen Vogelarten ausweichen.  

Daher sind betriebsbedingte Auswirkungen zu vernachlässigen.  

5.3.2 Fledermäuse 

Nach der Bebauung des Plangebiets kann es zu einer erhöhten Lichtemission in 
angrenzenden Habitaten und einer verstärkten Beleuchtung angrenzender, nicht bebauter 
Bereiche kommen.  

Aus diesem Grund sind für die Tiergruppe der Fledermäuse betriebsgedingte Auswirkungen 
zu erwarten. 

6. Auswirkungen der Konflikte auf die untersuchten Tierarten 

Die Angaben zum Konfliktpotenzial beziehen sich auf den zu bebauenden Teil des 
Plangebiets außerhalb des eigentlichen Nadelhofs. Sollten innerhalb des Hofgeländes 
bauliche Änderungen an der Scheune oder den Gebäuden vorgenommen werden ist das 

Vorkommen von Fledermäusen gesondert zu prüfen. 
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6.1 Vögel 

Verlust von Brutraum 

Da sich das Plangebiet in Ortsrandlage befindet, steht es im räumlichen Zusammenhang mit 
dem Gelände der näheren Umgebung, in dem vergleichbare Habitatstrukturen teilweise 
vorkommen, darunter einzelne Obstbäume, Feldhecken und Baumreihen mit altem 
Baumbestand, wohin betroffene Vögel ausweichen können. Unter den Obstbäumen im 
Plangebiet weisen nur die Apfelbäume Baum- und Fäulnishöhten auf, weshalb der Verlust 
dieser Bäume für die Höhlenbrüter von Bedeutung ist.  

Da die nachgewiesenen brütenden Vogelarten als nicht standortstreu eingestuft werden, 
wäre daher bei einer Entnahme der Gehölze in den Wintermonaten die ökologischen 

Funktionen der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin erfüllt.  

Ein Schädigungs- und Störungsverbot nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 2 und 3 wird 

somit eingehalten.  

Tötung von Individuen 

Durch die Entfernung von Bäumen, die von Vögeln als Brutraum genutzt werden, können 
diese getötet werden. In den Wintermonaten werden Baumhöhlen in der Regel nicht genutzt. 
Daher ist bei einer Entnahme von den alten Obstbäumen in den Wintermonaten nicht mit 
einer Verletzung oder Tötung zu rechnen.  

In diesem Fall wird das Verletzungs- und Tötungsverbot gemäß §44 BNatSchG Abs. 1 

Nr. 1 eingehalten.  

6.2 Fledermäuse 

Verlust von Quartieren  

Die Besiedlung von Einzelquartieren (Baumhöhlen und Fäulnishöhlen) im Plangebiet ist durch 
Einzeltiere möglich, da diese Habitatstrukturen als geeignet eingestuft werden. Die 
Obstbäume mit Quartierpotenzial kommen am Rand des Plangebiets entlang der Wege vor, 
wodurch davon ausgegangen wird, dass einige Bäume mit potentiellen Fledermausquartieren 
bestehen bleiben können. Auf Grund des weiterhin vorhandenen Angebots an 
Gehölzstrukturen im Umfeld ist daher nicht davon auszugehen, dass die Funktion dieser 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang projektbedingt beeinträchtigt wird.  

Der Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird mit der 
anlagebedingten Rodung der im Plangebiet vorhandenen Gehölzbestände in Bezug auf die 
Fledermausfauna daher nicht erfüllt.  

Der Verlust der Obstbäume stellt dennoch einen Verlust von Jagdhabitat und von 
Quartiermöglichkeiten für einige Fledermausarten dar. Im Sinne der Eingriffsregelung ist der 

Verlust von Jagdhabitat und Quartiermöglichkeiten deshalb zu beachten und auszugleichen. 

Tötung von Fledermäusen bei Rodung von Quartierbäumen 

Fledermausarten könnten die vorhandenen potenziellen Quartiere zumindest zeitweise mit 
einzelnen Individuen besiedeln. Auch wenn keine gezielten Nachweise für Fledermäuse 
durchgeführt wurden, muss von der Möglichkeit ausgegangen werden, dass mit der Rodung 
der Obstbäume der Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt werden 
kann. Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung von Fledermäusen sind deshalb zu 
ergreifen. 
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7. Maßnahmen 

Einhaltung vom Tötungsverbot nach §44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 

Grundsätzlich wird sowohl für die Vögel als auch für die Fledermäuse die Schonung 
möglichst vieler, vorhandener Obstbäume – besonders solche mit Baum- und Fäulnishöhlen 
– als sinnvolle Maßnahme empfohlen. 

7.1 Vögel 

Zur Vermeidung vom Verletzungs- und Tötungstatbestand muss die Entnahme der Bäume in 
den Wintermonaten (November bis Februar) erfolgen. Auch sollte bei der Planung des 
Baugebiets die Möglichkeit in Erwägung gezogen werden einzelne Obstbäume (vor allem 
Apfelbäume) stehen zu lassen, da sie am Rand des Baugebiets liegen und als eine sinnvolle 
Begrenzung desselben dienen könnten. Ein Neupflanzung weiterer Hochstämme zur 
Schließung der bestehenden Reihen wird als eine sehr sinnvolle Maßnahme erachtet.  

Durch die Realisierung dieser vorgeschlagenen Maßnahmen würde es dann zu keiner 

Verschlechterung der lokalen Population der betroffenen Vogelarten kommen. 

Außerdem würde das Tötungsverbot nach §44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 eingehalten. 

7.2 Fledermäuse 

Die Tötung von Fledermäusen im Zuge der Entfernung der vorhandenen Bäume mit 
Quartierpotenzial lässt sich vermeiden, indem der Rodungstermin zwischen Anfang November 
und Ende Februar gelegt wird. Die Rodung sollte nach einer ersten Frostperiode durchgeführt 
werden, weil dann auch die Quartiere durchgefroren und damit von Fledermäusen endgültig 
aufgegeben sein sollten. Da keine gezielten Nachweise von Fledermäusen durchgeführt 
wurden, ist bei der Fällung von Bäumen mit Baum- und Fäulnishöhlen noch zusätzlich ein 
Fledermaus-fachmann zur Kontrolle der Höhlen nach dem Vorkommen von überwinternden 
Fledermäusen und Überwachung der Maßnahme zu beauftragen. Außerdem können in 
diesem Fall Fledermauskästen an den erhaltenen Obstbäumen angebracht werden  

Durch diese Maßnahmen wird sowohl bei den Vögeln als auch bei den Fledermäusen 

das Tötungsverbot nach §44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 eingehalten. 

7.3 Zauneidechse 

Die Zauneidechse wurde mit nur einem Individuum innerhalb des Geländes vom Nadelhof 
nachgewiesen. Das eigentliche zu bebauende Plangebiet ist als Habitat für Eidechsen nicht 
geeignet, sodass hier mit keinem Vorkommen dieser Art zu rechnen ist.  

Damit sind für diese Art für die Einhaltung der Verbotstatbestände keine Maßnahmen 

erforderlich.  

8. Gutachterliches Fazit 

Durch die Realisierung der Planung können Gefährdungen für Vögel und Fledermäuse 
ausgehen. Durch die Entfernung von Bäumen mit Bruthöhlen oder Quartierbäume kann es zur 
Tötung von einzelnen Tieren kommen weshalb Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind. 
Für beide Tiergruppen umfassen diese eine zeitliche Eingrenzung der Rodungseingriffe von 
November bis Februar. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität der Lebensstätten (CEF-Maßnahmen) sind nicht erforderlich. Bei Durchführung 
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der vorgeschlagenen Vermeidungs-Maßnahme werden das Verletzungs- und Tötungsverbot 
nach § 44 Abs.1 BNatSchG erfüllt. 

Im Rahmen der Eingriffsregelung sollte der Verlust von Brutraum, Nahrungs- und Jagdhabitat 
sowie Quartiermöglichkeiten durch die Neupflanzung (Hochstämme und alte Kultursorten) 
oder Sicherung von bestehenden Obstbeständen ausgeglichen werden. Übergangsweise 
können Nistkästen für höhlenbrütenden Vogelarten (z.B. Meisen- Starkästen und Nistkästen 
für Gartenrotschwanz) und spezielle Nistkästen für Fledermäuse (z.B. 1FD und 3FN der Firma 
Schwegler) den Verlust an Quartiermöglichkeiten ausgleichen. Diese sollten zweimal jährlich 
gereinigt und kontrolliert werden, um die Funktionsweise sicherzustellen. 

Weiterhin wird den Schutz der nicht von Rodungen betroffenen Obstbaumbestände auf den 
betroffenen Obstwiesen empfohlen. 
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